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Vorwort

Das Thema Mobilfunk hat mich über viele Jahre meines Lebens kaum in-
teressiert. Es war mir zwar bewusst, dass die Strahlung, die durch Handys, 
DECT-Telefone oder auch WLAN verursacht wird, nicht ungefährlich ist, 
aber ich habe die leise, warnende Stimme in mir nie wirklich ernst genom-
men, um so auf diese bequeme Technologie nicht verzichten zu müssen. 

Meine Einstellung änderte sich jedoch schlagartig, nachdem ich am 
23. Februar 2008 die 1. Anti-Zensur-Konferenz (AZK) in Chur/CH (www.anti-
zensur.info) besucht hatte. Dort referierte Dr. med. Hans-Christoph Schei-
ner gemeinsam mit Ulrich Weiner über das Thema Mobilfunk. Nach diesem 
Vortrag entsorgte ich mein Schnurlostelefon und ersetzte die WLAN-
Verbindung meines Computers durch eine LAN-Verbindung.

Diese Informationsbroschüre ist kein wissenschaftliches Werk, sondern 
wurde mit dem Ziel erstellt, dass jeder Laie die beschriebenen Zusammen-
hänge über Mobilfunk leicht erfassen kann. Die rot markierten Sätze am 
Ende der Kapitel dienen als „roter Faden“.

Aktuell zeichnet sich sehr klar ab, dass sich die Prognosen aus der ersten 
Auflage (2010) über ein kommendes „Elektrosmog-Zeitalter“ durch die 
geplante Einführung von 5G erfüllen. Deshalb habe ich die Broschüre im 
Februar 2019 aktualisiert und mit einem Kapitel zu 5G erweitert.

Da die öffentlichen Medien zu den Gefahren dieser Technologie weiterhin 
weitgehend schweigen, ist die Eigeninitiative jedes einzelnen Bürgers mehr 
denn je gefragt.

Deshalb ist diese Broschüre zur persönlichen Weitergabe an alle Interes-
sierten bestimmt – von Hand zu Hand. Sie soll breit gestreut werden, denn 
jeder hat ein Recht auf umfassende Information. Mögen die vorliegenden 
lebenswichtigen Informationen alle Bürger erreichen.

Wenn die ersten Sonnenstrahlen am Morgen durchbrechen, ist die Zeit der 
Nacht schnell vorbei, denn das Licht der Sonne ist stärker als die Finsternis. 

Februar 2019
Klaus Weber
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I.  Einführung
Seit die deutsche Bundesregierung die UMTS-
Lizenzen im Jahr 2000 verkauft hat, ist das 
Land mit Mobilfunkantennen „übersät“ worden.

Die Antennen sind heute allgegenwärtig, und 
es gibt kaum noch Orte, die nicht von der 
gepulsten, hochfrequenten Strahlung dieser 
Antennen erreicht werden.

Neben den Mobilfunkantennen gibt es jedoch 
auch noch andere Quellen, die hochfrequenten
„Elektrosmog“ verursachen, diese sind u. a.:
– Richtfunkstrecken
– Schnurlose DECT-Telefon-

stationen/-Telefone
– Smartphones, Mobiltelefone, Handys
– WLAN-Schnurlosverbindungen
– Bluetooth
– Babyphone
– Rundfunk- und Fernsehsender
–  Radar                         In Deutschland gibt es ca. 135 Mio.

– Digitale Stromzähler Mobilfunkanschlüsse, weltweit sind es 

ca. 8,13 Milliarden (Stand 2018)
1

Durch Forschungsergebnisse und Beobachtungen an der Umwelt wird immer
deutlicher, dass gepulste Hochfrequenzen, die in dieser Broschüre auch 
als Mikrowellenstrahlung bezeichnet werden, folgende gesundheitliche Stö-
rungen verursachen können:

Schlafstörungen, Unruhezustände
Verhaltensänderungen, Depressionen
Kopfschmerzen, Tinnitus
Konzentrations- und Gedächtnis-
störungen: Alzheimer, Demenz
Augenreizungen und Grauen Star
Lernstörungen bei Kindern
Erhöhten Blutdruck, Diabetes

Herzrhythmusstörungen
Migräne, Schwindel
Verminderte Fruchtbarkeit
Blutbildveränderungen
DNA-Brüche, Krebs
Ständige Müdigkeit und 
Erschöpfung, Burnout
Allergien, Immunschwäche

Durch die 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (26. BImSchV)
soll die Bevölkerung durch Festlegung von Grenzwerten vor diesen Gefahren
geschützt werden.

Im folgenden Kapite l wird geklärt, 
ob d iese Grenzwerte wirklich ausreichenden Schutz bieten .
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II.  Das „Grenzwert -Lügen -Gebäude“

Der „Normalbürger“ denkt, dass unterhalb gesetzlicher Grenzwerte keine 
Gesundheitsgefährdung für die Menschen bestehen kann, da diese Werte 
von „hochangesehenen Wissenschaftlern und Experten“ festgelegt wurden.

Der wichtigste Grenzwert für die Strahlenbelastung durch Mobilfunk in 
Deutschland beträgt:

10.000.000 µW/m2 Grenzwert für die UMTS-Netze in Deutschland2

(Die natürliche Strahlung beträgt: 0,000.001 µW/m²)

Der Grenzwert liegt somit um das Billionenfache über der natürlichen Strah-
lung. Das entspricht vergleichsweise etwa 1cm zum 250fachen Erdumfang.

1. Ein privater Verein legt die Grenzwerte fest
Die in Deutschland gültigen Grenzwerte wurden von einem privaten (!) 
16-köpfigen Verein (ICNIRP*) empfohlen und von der Bundesregierung 
als Gesetz (26. BImSchV) übernommen. Der damalige Vorsitzende des 
industrienahen Gremiums der ICNIRP, Prof. Dr. Jürgen Bernhardt, sag-
te: „Wenn man die Grenzwerte reduziert, dann macht man die Wirt-
schaft kaputt, dann wird der Standort Deutschland gefährdet.“3

Prof. Dr. Neil Cherry, der im Auftrag der neuseeländischen Regierung 
die Vorgaben des ICNIRP überprüfte, kam zu dem Ergebnis: „ernsthaft 
fehlerhaft“, „ein Muster von Voreingenommenheit“, „absichtliche Verdre-
hungen.“4

2. Der Grenzwert schützt nur vor Hitze
Der gültige Grenzwert orientiert sich an der Strahlenstärke, die innerhalb
von 30 Minuten einen leblosen (!) Körper um 1°C erwärmt (thermische
Wirkung). Dieser Wert wird um den Faktor 50 reduziert. Langzeitwirkun-
gen (über 30 Minuten) bleiben unberücksichtigt! 

Prof. Bernhardt: „Zweifelsfrei verstanden haben wir bei den Funkwellen 
nur die thermische Wirkung, und nur auf dieser Basis können wir derzeit 
Grenzwerte festlegen. Es gibt darüber hinaus Hinweise auf krebsför-
dernde Wirkungen und Störungen an der Zellmembran.“5

ð Obwohl es (zahlreiche) Hinweise auf krebsfördernde Wirkungen gibt, 
werden diese Hinweise bei der Festlegung der Grenzwerte vollstän-
dig ignoriert und nur thermische Wirkungen (Hitze) zugrunde gelegt!

* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, eingetragen im Vereinsregis-
ter München mit der Nr.: 14570
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Das Fundament des Grenzwertgebäudes: 

Dieses Fundament beruht auf der Annahme, dass es keinerlei athermische
(nicht auf Wärme basierende) Wirkungen (z. B. krebsfördernde Wirkung 
durch Störung der Zellmembran) durch Mobilfunkstrahlung gibt. Diese 
werden vehement bestritten, da ansonsten den gesetzlichen Grenzwerten
jede wissenschaftliche Grundlage entzogen wäre. Der Grenzwert bezieht 
sich auf einen leblosen Körper (s. o.) und berücksichtigt die athermischen
Wirkungen in unserem lebenden Körper in keiner Weise! 

Folgende Beispiele veranschaulichen die Instabilität dieses Fundamentes:

a) Dr. med. J. Mutter: „Das wäre so, wie wenn man die gesundheitliche 
Wirkung des Rauchens nur an der Erwärmung der Lunge während 
30 Minuten Zigarettenrauchens festmacht … Der tatsächlich existierende
biologische Effekt des Rauchens (z. B. verschlechterte Durchblutung …) 
würde nicht berücksichtigt. Auch die gesundheitliche Wirkung des Rau-
chens, das länger als 30 Minuten andauert (z.B. Bildung von Krebszellen
oft erst nach Jahren), würde nicht berücksichtigt.“ Jedem Kind leuchtet 
diese Unsinnigkeit ein; bei Mikrowellenstrahlung wird dies jedoch akzep-
tiert.6

b)  „Der köstliche Fliegenpilz“ (in Kurzform): Beim Schulausflug fragt der 
Schüler den Physiklehrer: „Ist dieser Flie-
genpilz gefährlich?“ Der Physiklehrer: „Ist es 
gefährlich, wenn ich dir aus einem Meter 
Entfernung einen schweren Stein an den 
Kopf werfe?“ Schüler: „Ja!“ – Lehrer: „Ist 
es auch gefährlich, wenn ich das Gleiche 
mit dem Fliegenpilz tue?“ Der Schüler ist 
beruhigt, denn nach den Gesetzen der 
Physik ist der Pilz ja ungefährlich. Der 
Physiklehrer kann sich nicht erklären, 
warum der Schüler nach dem Verzehr des 
Pilzes ernsthaft krank wird.7

Er hat nur die physikalische Gefahr, nicht 
jedoch die biologische Gefahr beachtet!

c) Würde jemand die Höhe radioaktiver Strahlung mit dem Thermometer 
statt mit dem Geigerzähler messen und aufgrund dieser thermischen 
Messung die Radioaktivität als ungefährlich einstufen, würde man ihn 
für verrückt erklären. Beim Schutz vor Mobilfunkstrahlung wird uns je-
doch gerade dies als Wissenschaft verkauft! 

Die ICNIRP-Richtlinien selbst sagen aus, dass uns der Grenzwert nur vor 
„kurzfristigen, unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen“ durch „erhöhte 












































































